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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

 1 EINLEITUNG UND RECHTSGRUNDLAGEN

Anlass für den vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag  ist die Aufstellung des Bebauungsplanes

‚Gassen II‘ in Schömberg. Auf der Fläche soll eine Wohnbebauung entwickelt werden. 

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung

erfolgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem  mit  der  Neufassung  des  Bundesnaturschutzgesetzes  (BNatSchG)  vom  Dezember  2007  das

deutsche  Artenschutzrecht  an  die  europäischen  Vorgaben  angepasst  wurde,  müssen  bei  allen

genehmigungspflichtigen Planungsverfahren und bei Zulassungsverfahren nunmehr die Artenschutzbelange

entsprechend  den  europäischen  Bestimmungen  durch  eine  artenschutzrechtliche  Prüfung  berücksichtigt

werden.
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Abbildung 1: Übersichtskarte zur Lage des Plangebietes

Abbildung 2: Geltungsbereich (schwarz gestrichelte Linie) entsprechend dem 
Bebauungsplanentwurf
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 1.1 Untersuchungszeitraum und Methode

Die faunistischen Untersuchungen erfolgten zwischen Ende Mai und Mitte August 2017 während 6 Begehun-

gen. Eine systematische Erfassung nach standardisierten Methoden wurde zur lokalen Vogelwelt und zum

örtlichen Fledermausvorkommen vorgenommen (siehe Tabelle 3). Zunächst wurde das Untersuchungsgebiet

in seine Haupt-Struktureinheiten „Grünland“, und „Baum- und Gehölzbestände“ untergliedert. Innerhalb die-

ser Haupteinheiten wurden Kleinstrukturen definiert, die als Habitate für sonstige potenzielle Arten der An-

hänge II und / oder IV der FFH-Richtlinie geeignet sein könnten. Zusätzlich wurden auch sämtliche Struktu-

ren nach vorjährigen Neststandorten, nach Bruthöhlen, nach Rupfplätzen etc. abgesucht.

Im Vordergrund der sonstigen potenziellen Arten stand die Selektion des Zielartenkonzeptes des Landes Ba-

den-Württemberg (ZAK). Diese erfolgt durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorgegebenen

Raumschaft in Verknüpfung mit den Angaben der im Gebiet vorkommenden Habitatstrukturen. Im Ergebnis

liefert das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten.

Diese sind im vorliegenden Fall bei den Säugetieren die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und der Bi-

ber (Castor fiber), bei den Reptilien die Zauneidechse (Lacerta agilis), bei den Tagfaltern und Widderchen

der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous) und bei den xylobionten Käfern der Juch-

tenkäfer (Osmoderma eremita).

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Tabelle 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 29.05.2017 Reinhardt 08:05 - 09:25 Uhr sonnig, schwach windig, ~ 20 °C V, R, N

(2) 19.06.2017 Reinhardt 14:10 - 15:00 Uhr sonnig, windstill, ~ 28 °C V, R, H

(3) 13.07.2017 Reinhardt 22:20 - 22:50 Uhr leicht bewölkt, windstill, ~ 15 °C V, F

(4) 20.07.2017 Reinhardt 09:35 - 10:35 Uhr bedeckt, schwach windig,  leichter Regen,
~ 21 °C

V, R, S

(5) 27.07.2017 Reinhardt 21:45 - 22:05 Uhr bedeckt, windig, ~ 17 °C V, F

(6) 17.08.2017 Reinhardt 12:00 - 13:00 Uhr 50% bewölkt, schwach windig, ~ 24,5 °C V, R, S

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Übersichtsbegehung: Erfassung sämtlicher artenschutzrechtlich relevanter Strukturen, Tier- und Pflanzenarten

F: Fledermäuse H: Haselmaus N: Nutzung R: Reptilien S: Schmetterlinge V: Vögel

Ergänzend  zu  den  eigenen  Erhebungen  wird  das  landesweite  Zielartenkonzept  (ZAK)  für  Schömberg

dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende Habitatstrukturen wurden ausgewählt:

• D2.2.1 Grünland  frisch  und  (mäßig)  nährstoffreich  (typische  Glatthaferwiesen  und  verwandte  

Typen),

• D2.2.2 Grünland  frisch  und  nährstoffreich  (Flora  nutzungsbedingt  gegenüber  D2.2.1  deutlich  

verarmt),

• D6.1.2 Gebüsche und Hecken mittlerer Standorte
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• D6.2 Baumbestände  (Feldgehölze,  Alleen,  Baumgruppen,  inkl.  Baumdominierter  

Sukzessionsgehölze, Fließgewässer begleitender baumdominierter Gehölze im Offenland,  

Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen)

• F1 Außenfassaden, Keller, Dächer, Schornsteine, Dachböden, Ställe, Hohlräume, Fensterläden 

oder Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft vom 

Menschen bewohnte Räume

Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 42 Tierarten aus 5 Artengruppen aufgeführt. Die zu berücksichti-

genden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) sind in Tabelle 13 im An-

hang dieses Gutachtens dargestellt.
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 1.2 Rechtsgrundlagen 

Die  rechtliche  Grundlage  für  die  vorliegende  artenschutzrechtliche  Relevanzprüfung  bzw.  für  den

artenschutzrechtlichen  Fachbeitrag  bildet  der  artenschutzrechtliche  Verbotstatbestand  des  §  44  Abs.  1

BNatSchG der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild  lebende  Tiere  der  streng  geschützten  Arten und  der  europäischen  Vogelarten während  der

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population

einer Art verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von

der  Europäischen  Kommission  anerkannte  Spielräume  bei  der  Auslegung  der  artenschutzrechtlichen

Vorschriften der  FFH-Richtlinie  genutzt  und rechtlich  abgesichert  werden  sollen,  um akzeptable  und im

Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen.

Danach gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im

Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende

Bestimmungen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten

betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot) und gegen das

Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von

dem  Eingriff  oder  Vorhaben  betroffenen  Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten  im  räumlichen

Zusammenhang weiterhin erfüllt  bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorgezogene

Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines

Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor.

Die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft so-

wie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2

Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie

europäischen Vogelarten.

Bei  den  nur  nach  nationalem  Recht  geschützten  Arten  ist  durch  die  Änderung  des  NatSchG  eine

Vereinfachung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG

ist  für  diese  Arten  nicht  erforderlich.  Die  Artenschutzbelange  müssen  insoweit  im  Rahmen  der

naturschutzrechtlichen  Eingriffsregelung  (Schutzgut  Tiere  und  Pflanzen)  über  die  Stufenfolge  von

Vermeidung, Minimierung und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände

nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt,

müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.

Seite 4



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

 2 BESCHREIBUNG DER VOM VORHABEN BETROFFENEN BIOTOP- UND HABITATSTRUKTUREN

 2.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt auf etwa 685 m über NHN nordwestlich von Schömberg. Das Gelände des

Geltungsbereiches  ist  überwiegend  eben  und  wird  von  allen  Seiten  von  Wohnbebauung  und

Gewerbeflächen eingeschlossen.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der topografischen Karte (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 

Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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 2.2 Nutzung des Untersuchungsgebietes

Die  Flächen  des  Untersuchungsgebietes  unterliegen  unterschiedlichen  Nutzungen.  Auf  den  Flurstücken

Nr. 2202, 2202/1 und einem Teil der Flurstücke Nr. 2201/1 und 2199 befindet sich das Betriebsgelände eines

Garten- und Landschaftsbauunternehmens. Auf diesem südlichen Teil des Geltungsbereiches stehen sowohl

Betriebsgebäude als auch ein Gewächshaus und der Betriebshof mit Materiallagerflächen.

Der  restliche  und  damit  flächenmäßig  auch  deutlich  größere  Teil  des  Untersuchungsgebietes  wird  als

mehrschürige  Mähwiese  genutzt.  Es  befinden  sich  lediglich  vereinzelte  und  zumeist  halbstämmige

Apfelbäume auf der Grünlandfläche. Der Geltungsbereich wird zudem im Zentralbereich von Osten nach

Westen von einem kleinen geschotterten Fußweg durchzogen.

Der Grünlandbestand südlich des Fußweges setzte sich phänologisch von dem nördlich davon gelegenen

Bestand durch größeren Blütenreichtum ab. Aus diesem Grund wurde an einem typischen Ausschnitt des

Bestandes vor der ersten Mahd am 29.05.2017 eine Schnellaufnahme durchgeführt (siehe Tab. 2). In der

Wirtschaftswiese wurden 26 verschiedene Pflanzenarten auf einer Fläche von ca. 25 m² registriert. Davon

zählen vier Arten zu den sogenannten 'Störzeigern' (1a: Stickstoffzeiger, 1b: Brachezeiger, 1c: Beweidungs-

und Störungszeiger, 1d: Einsaatarten). Zur Bewertung des Arteninventars werden alle „grünlandtypischen‟

Arten für eine Ermittlung der relevanten Artenzahl herangezogen. Mit den hier vorliegenden 24 'Zählarten' ist

der Bestand für eine Fettwiese mittlerer Standorte als durchschnittlich artenreich zu bezeichnen. Es traten

sechs  Magerkeitszeiger  im  Bestand  auf.  Pflanzensoziologisch  können  die  Flächen  als  typische

Glatthaferwiesen angesprochen werden. Zur Einstufung in die mäßig-frische Salbei-Glatthaferwiese fehlen

die  Kennarten  wie  Knollen-Hahnenfuß  (Ranunculus  bulbosus),  Wiesen-Salbei  (Salvia  pratensis)  und

Flockenblumen-Arten (Centaurea spec.).

In  den  nördlich  gelegenen  Wiesenflächen  sind  die  Feuchtigkeit-anzeigenden  Arten  wie  der  Große

Wiesenknopf, die Bach-Nelkenwurz und der Wiesen-Knöterich nicht mehr anzutreffen. Hingegen konnten
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Abbildung 4: Betriebsgelände des im südlichen Teil des Geltungsbereiches ansässigen Garten- und Landschaftsbau-
unternehmens

Abbildung 5: Überblick über den Grünlandbestand des Geltungsbereiches aus nordöstlicher Richtung
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hier  vereinzelt  Exemplare  der  Kuckucks-Lichtnelke  (Silene  flos-cuculi),  der  Wiesen-Flockenblume

(Centaurea  jacea) und  des  Wiesen-Bocksbarts  (Tragopogon  pratensis )  gefunden  werden.  Trotz  des

Auftretens der genannten Magerkeitszeiger wiesen die nördlich gelegenen Grünlandflächen deutlich größere

Anteile an Störzeigern auf.

Tabelle 2: Schnellaufnahme aus der Glatthaferwiese (ca. 5 x 5 m) (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe + Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee +

Alopecurus pratensis (1a) Wiesen-Fuchsschwanz + Persicaria bistorta Wiesen-Knöterich +

Arrhenaterum elatius Glatthafer 2b Phleum pratense [1a,d] Gew. Wiesen-Lieschgras 1

Campanula rotundifolia Rundbl. Glockenblume r Plantago lanceolata Spitz-Wegerich +

Colchicum autumnale Herbst-Zeitlose + Poa pratensis Echtes Wiesen-Rispengras 2a

Crepis biennis Wiesen-Pippau 1 Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß +

Cynosurus cristatus Wiesen-Kammgras + Rhinanthus alectoroloph. Zottiger Klappertopf +

Dactylis glomerata Wiesen-Knäuelgras 1 Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf 1

Galium mollugo agg. Artengr. Wiesenlabkraut 2a Taraxacum sect. Rud. [1a] Wiesen-Löwenzahn +

Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel 1 Trifolium pratense Rot-Klee 1

Geum rivale Bach-Nelkenwurz + Trifolium repens Kriech-Klee 1

Holcus mollis 1b, c Weiches Honiggras 1 Trisetum flavescens Gewöhnlicher Goldhafer 1

Knautia arvensis Acker-Witwenblume + Vicia sepium Zaun-Wicke 1

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Artmächtigkeit nach der Braun-Blanquet-Skala (kombinierte Abundanz- / Dominanz-Skala)

Symbol Individuenzahl Deckung Symbol Individuenzahl Deckung

r selten, ein Exemplar (deutlich unter 1 %) 2b (beliebig) 16 bis 25 %

+ wenige (2 bis 5 Exemplare) (bis 1 %) 3 (beliebig) 26 bis 50 %

1 viele (6 bis 50 Exemplare) (bis 5 %) 4 (beliebig) 51 bis 75 %

2a (beliebig) 5 bis 15 % 5 (beliebig) 76 bis 100 %

Kategorie der Lebensraum abbauenden Art

1a: Stickstoffzeiger 1b: Brachezeiger 1c: Beweidungs-, Störzeiger 1d: Einsaatarten
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 2.3 Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

Tabelle 3: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd.Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(ohne) 6 Naturpark: Obere Donau innerhalb

(1) 4.17.037 Landschaftsschutzgebiet: Schömberger Stausee mit Palmbühl 535 m O

(2) 1-7718-4178-828 Offenlandbiotop: Nasswiese südl. 'Bergreute' 410 m W

(3) 1-7718-4178-793 Offenlandbiotop: Nasswiesen südlich 'Bergreute'/'Boll' 500 m NW

(4) 1-7718-4178-813 Offenlandbiotop: Zwei Feldgehölze westl. Stausee 575 m O

(5) 1-7718-4178-853 Offenlandbiotop: Feldgehölz an der B 27 550 m NO

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage: kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des ausgewiesenen Naturparks 'Obere Donau'. Weitere Schutzgebiete

bestehen  nicht  im  Gebiet.  In  etwa  535 m  Entfernung  befindet  sich  das  Landschaftsschutzgebiet

'Schömberger  Stausee  mit  Palmbühl'.  Neben  einigen  Offenlandbiotopen  schließen  sich  überwiegend

westlich von Schömberg diverse als Magere Flachland-Mähwiesen kartierte FFH-Mähwiesen an.  Es wird

konstatiert, dass vom Vorhaben keine erheblichen negativen Wirkungen auf die Schutzgebiete und deren

Inventare in der Umgebung ausgehen.
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Abbildung 6: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung (Geobasisdaten © 

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19)
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 3 VORHABENSBEDINGTE BETROFFENHEIT VON PLANUNGSRELEVANTEN ARTEN

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV und II der FFH-Richtlinie

sowie den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit ver-

bundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungs-

formen.

Abweichend davon liegt  ein Verbot  nicht  vor,  wenn die  ökologische Funktion der von dem Eingriff  oder

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-,  Aufzucht-,  Mauser-,

Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Population führt.

Tabelle 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 

Blütenpflanzen

nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten 

Farn- und Blütenpflanzen wird aufgrund der für sie fehlenden 

Biotopausstattung ausgeschlossen.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 

(inkl. Fledermäuse)

potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung von 

Fledermäusen als Jagdhabitat ist gegeben.

Die im ZAK aufgeführten Arten Biber (Castor fiber) und 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) werden ebenfalls 

diskutiert.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Vögel potenziell geeignet – Es bestehen potenzielle 

Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter, Höhlenbrüter, 

Halbhöhlen- und Nischenbrüter sowie Gebäudebrüter und in 

Wiesen für störungsunempfindliche Arten.

alle Vögel mind. besonders 

geschützt, VS-RL, BArtSchV

Reptilien potenziell geeignet - Planungsrelevante Reptilienarten sind 

aufgrund der Biotopausstattung nicht zu erwarten.

Die im ZAK aufgeführte Zauneidechse (Lacerta agilis) wird 

diskutiert.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Amphibien nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten 

Amphibienarten wird aufgrund der für sie fehlenden 

Biotopausstattung ausgeschlossen.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Wirbellose potenziell geeignet – Das Vorkommen von 

planungsrelevanten Wirbellosen wird überprüft.

Das Vorkommen der im ZAK aufgeführten Arten Dunkler 

Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous) und 

Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) wird diskutiert.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL
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 3.1 Säugetiere (Mammalia) ohne Fledermäuse

Ein Vorkommen fast aller planungsrelevanter Arten ist im Wirkungsbereich des Vorhabens auszuschließen.

Dies begründet sich durch das Verbreitungsgebiet der Art außerhalb des Planungsraumes (V) und durch

nicht vorhandene Lebensraumstrukturen für ein geeignetes Habitat der Art (H).

Das ZAK nennt den Biber (Castor fiber) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) als zu berücksichti-

gende Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tabelle  5: Abschichtung  der  Säugetiere  (ohne  Fledermäuse)  des  Anhanges  IV  der  FFH-Richtlinie  nach  dem

Verbreitungsgebiet und den Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 1

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

! ? Biber Castor fiber + + + + +

X X Feldhamster Cricetus cricetus - - - - -

X X Wildkatze Felis sylvestris - ? - ? -

! ? Haselmaus Muscardinus avellanarius ? ? ? ? ?

X X Luchs Lynx lynx ? ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Die in Baden-Württemberg streng geschützten Arten und die FFH-Arten,  die z.T.  in begrenzten und gut

bekannten Verbreitungsgebieten auftreten,  sind im Umfeld des Planungsraumes mit Ausnahme der beiden

vom ZAK genannten Arten nicht zu erwarten.

Zur Ökologie des Bibers (Castor fiber) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Untersuchungsgebiet.

Lebensraum
• Größere Bachniederungen und Flussauen mit abwechslungsreich ausgebildeten Gewässerläufen;

• Uferbereiche und Vorländer mit grabbarem Substrat.

Verhalten

• Partnerbindung während der gesamten Lebensdauer;

• Aktivität überwiegend in der Dämmerung, allerdings auch tag- und nachtaktiv;

• Landspaziergänge sind vor allem von Jungtieren über mehrere Kilometer bekannt.

Fortpflanzung
• Geschlechtsreife mit 2 Jahren;

• 2 – 3 (-5) Jungtiere zwischen April und Juli.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Ca. 3.500 Exemplare mit wachsender Tendenz. Die Ausbreitung erfolgt über die östlichen und südlichen 
Landesteile entlang der kleineren Flüsse auf der Ostalb und in Südbaden. Das Donautal ist weitgehend 
besiedelt.

Das  Vorkommen  des  Bibers  in  der  Ortslage  von  Schömberg  kann  ausgeschlossen  werden.  Der

Geltungsbereich  bietet  keine  Gewässerabschnitte  oder  andere  als  Lebensstätten  geeigneten

Habitatstrukturen für die Art.

1 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

Zur Ökologie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

Lebensraum

• Die Art besiedelt Waldgesellschaften aller Art, größere Feldgehölze und Feldhecken im nutzbaren Verbund. 
Zusammenhängende Strukturen sollen für einen stabilen Bestand 20 ha nicht unterschreiten.

• Zur Ernährung ist eine Strauchschicht mit Früchte tragenden Gehölzen über den gesamten Jahresverlauf 
erforderlich.

• Haselmäuse dringen in Parks und Obstgärten vor, sofern dichte Gehölze in störungsarmen Bereichen 
vorhanden sind.

Verhalten

• Die Art ist standorttreu und wechselt innerhalb eines kleineren Revieres regelmäßig den Standort durch 
Nutzung mehrerer selbst gebauter Sommerkobel (Parasiten- und Prädatorendruck);

• Nachtaktivität mit Ernährung von Knospen, Samen, Früchten, Blättern und teilweise auch Insektenlarven und 
Vogeleier.

• Während besonders heißer Phasen kann eine Sommerlethargie mit vollständiger Inaktivität der Tiere eintreten.

• Die Phase des Winterschlafes verläuft maximal von Oktober bis April. Als Auslöser wirkt die Nachttemperatur, 
welche bei raschem starken Absinken zu einem frühen Eintritt veranlasst.

Fortpflanzung

• Geschlechtsreife im ersten Frühjahr nach dem Winterschlaf.

• Die Brunft beginnt sofort nach dem Winterschlaf und hält den gesamten Sommer an.

• Wurfzeit nach 22 – 24 Tagen mit 1 – 7 (9) Jungen.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Die Haselmaus kommt in allen Landesteilen vor und sie ist nach bieherigem Kenntnisstand nirgendwo häufig.

• Verbreitungslücken sind lediglich die Hochlagen des nördlichen Schwarzwaldes um Freudenstadt (vgl. SCHLUND
22005) und des südlichen Schwarzwaldes um Hinterzarten, Titisee, Schauinsland, Feldberg). SCHLUND und 
SCHMID (2003 unveröff.) konnten allerdings Haselmäuse in Nistkästen in der Nähe des Naturschutzzentrums 
Ruhestein nachweisen.

Die  vom  ZAK  aufgeführte  Haselmaus  (Muscardinus  avellanarius)  bewohnt  Laub-  und  Mischwälder  mit

artenreichem  Unterwuchs,  strukturreiche  Waldsäume  und  breite  artenreiche  Hecken.  Dort  findet  sie

Unterschlupf und Nahrung. Haselmäuse sind sehr scheu und dämmerungsaktiv. Im Sommer schlafen sie in

kleinen selbstgebauten Kugelnestern aus Zweigen,  Gras und Blättern,  die  sie  innen weich auspolstern.

Manchmal ziehen sie aber auch in Baumhöhlen oder Vogelnistkästen ein.

Innerhalb  des  Geltungsbereiches  kommen  keinerlei  Strukturen  vor,  die  als  Habitat  für  die  Haselmaus

geeignet sein könnten. Auch die vorhandenen Hecken und Gehölze besitzen keinen ausreichend großen

Querschnitt  und  keine  Zusammensetzung  aus  nahrungsreichen  Gehölzen,  die  der  Haselmaus  als

Lebensraum dienen können. Es konnten im Untersuchungsgebiet zudem keine Spuren von Haselmäusen

(Winter- oder Sommerkobel, Nahrungsreste mit typischen Nagespuren) entdeckt werden.

 Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort

und den Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen

und damit kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

2 SCHLUND, W. (2005): Haselmaus Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) in: BRAUN, M. & F. DIETERLEN (Hrsg. 2005): Die Säugetiere
Baden-Württembergs. Band 2. Insektenfresser (Insectivora), Hasentiere (Lagomorpha), Nagetiere (Rodentia), Raubtiere 
(Carnivora), Paarhufer (Artiodactyla). Ulmer-Verlag. Stuttgart. 704 S.

Seite 11



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

 3.2 Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7718(SO) stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

und / oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tabelle 6 dargestellt, liegen der LUBW für das genannte Messtischblatt-Viertel jüngeren Nachweise (l)

von zwei Fledermausarten vor. Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die

aus dem ZAK stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben.

Tabelle 6: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Unter-
suchungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7718 SO) mit den
Angaben zum Erhaltungszustand. 3

Deutscher Name Wissenschaftliche
Bezeichnung

Vorkommen4 5 bzw.
Nachweis

Rote Liste
B-W 1)

FFH-
Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK 1 II / IV - - - - -

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii ZAK 2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus ZAK 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii ZAK 2 IV + + - - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii ZAK 1 IV + - - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Wimperfledermaus Myotis emarginatus ZAK R IV + + - - -

Großes Mausohr Myotis myotis l / ZAK 2 IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus NQ (1990-2000) / ZAK 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri NQ (1990-2000) / ZAK 2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri ZAK 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ / ZAK i IV + - + ? -

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus l / ZAK 3 IV + + + + +

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus ZAK G IV + ? + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus ZAK G IV + ? - - -

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus ZAK i IV + ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.

2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 7718 SO

1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet

R: Art lokaler Restriktion G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes i: Gefährdete wandernde Tierart

FFH IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

3 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

4 gemäß LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der 
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

5 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer 
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

Untersuchungen  zur  lokalen  Gemeinschaft  von  Fledermäusen  innerhalb  eines  Untersuchungsraumes

können grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum

von  (März  -)  April  bis  Oktober  (-  November)  eines  Jahres.  Außerhalb  diesem  herrscht  bei  den

mitteleuropäischen  Arten  die  Winterruhe.  Die  aktiven  Phasen  gliedern  sich  in  den  Frühjahrszug vom

Winterquartier zum Jahreslebensraum im  (März-) April bis Mai. Diese mündet in die  Wochenstubenzeit

zwischen Mai und August. Die abschließende Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in

die  Winterquartiere  im  Oktober  (-  November).  Diese  verschiedenen  Lebensphasen  können  allesamt

innerhalb  eines  größeren  Untersuchungsgebietes  statt  finden  oder  artpezifisch  unterschiedlich  durch

ausgedehnte  Wanderungen  in  verschiedenen  Räumen.  Im  Zusammenhang  mit  einer  speziellen

artenschutzrechtlichen  Prüfung  sollten  vor  allem  die  Zeiträume  der  Wochenstuben  und  des

Sommerquartieres mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei die Monate

Mai bis September.

Quartierkontrollen: Zur Ermittlung des Quartierpotenzials wurden zunächst die Bäume im Geltungsbereich

nach  geeigneten  Höhlen  und  Spalten  abgesucht.  Zudem  wurde  während  der  Begehungen  gezielt  auf

Nutzungsspuren  von  Fledermäusen,  wie  beispielsweise  Kot-  und  Urinspuren,  Sekretverfärbungen sowie

Fraßreste, geachtet. Es konnten keine Höhlungen oder andere Gehölzstrukturen entdeckt werden, die von

Fledermäusen als  Winterquartier  oder Wochenstube genutzt  werden könnten.  Weiterhin ergab sich kein

Nachweis und auch kein Hinweis auf eine Nutzung der Bäume als Hangplatz durch Fledermäuse. 

Detektorbegehungen: Neben den Quartierkontrollen wurden zur Ermittlung einer potenziellen Nutzung des

Geländes als Jagdraum im Juli zwei nächtliche Detektorbegehungen durchgeführt. Die beiden Begehungen

fanden jeweils an einer geeigneten Sommernacht bei trockener Witterung und bei einer Lufttemperatur von

mehr  als  14  °C  während  der  Dunkelheit  mit  einem  Ultraschalldetektor  (Pettersson  D240X)  statt.  Die

empfangenen  Signale  konnten  digital  aufgezeichnet  (Roland  R-05  Wave  /  MP3  Recorder)  und  die

Sonogramme anschließend am PC visuell  ausgewertet werden. Über eine spezielle Erkennungssoftware

(BatSound  4.1)  werden  diese  mit  den  artspezifischen  Sonargrammen  verglichen  (vgl.  SKIBA, R.  2009).

Daraus sollte ein Beleg für die Präsenz bestimmter Fledermausarten abgeleitet werden.

Die nächtlichen Detektorbegehungen ergaben keinen Nachweis einer Nutzung des Geltungsbereiches als

Jagdhabitat oder Quartier. Es konnte beispielsweise kein Jagd- oder Schwärmverhalten beobachtet werden. 

Auf Grund der Ergebnisse der Detektorbegehungen kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem

Plangebiet  um  ein  essentielles  Jagdhabitat  handelt,  oder  dass  der  Geltungsbereich  als  Sommer-,

Winterquartier oder Hangplatz für Fledermäuse dient.

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tö-
tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.)

Vorhabensbedingte  Tötungen  von  Fledermäusen  durch  das  Freiräumen  des  Baufeldes  und  die

Baumaßnahmen werden ausgeschlossen. Es kommen innerhalb des gesamten Geltungsbereiches keine

Strukturen vor, die als Winterquartier oder Wochenstube für Fledermäuse geeignet sind.

Ein  Verstoß gegen §  44 Abs.  1  Nr.  3  und 1 i.V.m.  Abs.  5  BNatSchG (Schädigungsverbot)  kann  damit

ausgeschlossen werden.
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

Prognose zum Störungsverbot nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-,  Aufzucht-,  Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.
Abweichend davon liegt  ein  Verbot  nicht  vor,  wenn die  Störung zu keiner  Verschlechterung des Erhaltungszustandes der
lokalen Population führt.)

Signifikante  negative  Auswirkungen  für  die  Fledermauspopulationen  aufgrund  von  bau-,  anlage-  und

betriebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der  Verbotstatbestand  des  erheblichen  Störens  von  Tieren  während  der  Fortpflanzungs-,  Aufzuchts-,

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt.

 Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.

 Verbotstatbestände zu o. g. Gesetzmäßigkeiten werden einschlägig und damit die Durchführung von

CEF-Maßnahmen notwendig.
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

 3.3 Vögel (Aves)

Im Rahmen der Erhebungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde die lokale Vogelgemeinschaft sys-

tematisch erfasst. Dies erfolgte durch sechs Begehungen zwischen Ende Mai und Mitte August 2017.

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb

des Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischen

Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeich-

nung und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL (2005) veröffent-

lichte Abkürzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Ab-

kürzungen und Codierungen erklärt.

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen, ob diese als

Brutvogel (B), Brutvogel in der Umgebung (BU) oder als Nahrungsgast (NG) zugeordnet wird. In der Spalte

mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten (§) und 'streng

geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 7: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name
Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Abk.6 Gilde Status
RL

BW7 § Trend

1 Amsel Turdus merula A zw BU * § +1

2 Bachstelze Motacilla alba Ba h/n BU / NG * § -1

3 Blaumeise Parus caeruleus Bm h BU * § +1

4 Buchfink Fringilla coelebs B zw BU * § -1

5 Elster Pica pica E zw BU * § +1

6 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g BU * § 0

7 Haussperling Passer domesticus H g BU V § -1

8 Kohlmeise Parus major K h BU * § 0

9 Mauersegler Apus apus Ms g, h/n NG / DZ V § -1

10 Rabenkrähe Corvus corone Rk zw NG / DZ * § 0

11 Star Sturnus vulgaris S h BU * § 0

12 Stieglitz Carduelis carduelis Sti zw BU * § -1

13 Straßentaube Columba livia f. domestica Stt h/n, g BU / DZ * § 0

14 Türkentaube Streptopelia decaocto Tt zw BU * § -2

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde: g : Gebäudebrüter h/n : Halbhöhlen- / Nischenbrüter h : Höhlenbrüter zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

Status:

B = Brut im Geltungsbereich DZ = Durchzügler, Überflug

BU = Brut in direkter Umgebung um den Geltungsbereich NG = Nahrungsgast

6 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. 
SUDFELDT (Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

7 BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M. I. FÖRSCHLER, J. HÖLZINGER, M. KRAMER & U. MAHLER (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan "Gassen II" in Schömberg

Tabelle 7: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste

§: Gesetzlicher Schutzstatus § = besonders geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

Die  im  Untersuchungsgebiet  vorgefundenen  14  Arten  zählen  zu  unter-

schiedlichen  Brutvogelgemeinschaften.  Dort  sind  einerseits  Vergesell-

schaftungen  von  solchen  der  Siedlungsbereiche,  der  Gärten  und  Parks,

andererseits  solche  der  siedlungsnahen  und  von  Gehölzen  bestimmten

Kulturlandschaft zu finden. Reine Offenlandarten der Wiesen und Felder fehlen

in der Umgebung des Plangebietes. Von den im ZAK aufgeführten Vogelarten

konnte keine Art registriert werden. Auf der "Vorwarnliste" (V) stehen schließlich

zwei Arten: Haussperling (BU) und Mauersegler (NG / DZ).

Das angetroffene Artenspektrum setzt sich hauptsächlich aus ubiquitären, nicht

gefährdeten  und  ökologisch  wenig  anspruchsvollen  Nischen-,  Zweig-,

Gebäude- und Höhlenbrütern zusammen. Nach BNatSchG streng geschützte

Arten oder Arten des Anhangs I der EU-VSR sind als Brutvögel innerhalb des Plangebietes nicht vertreten.

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten keine Vogelbruten festgestellt werden.

Im nordöstlichen Bereich des Untersuchungsgebietes ist ein Nistkasten für einen größeren Höhlenbrüter

angebracht. Eine Nutzung als Brutplatz innerhalb des Kartierzeitraumes konnte nicht festgestellt  werden.

Sollte  der  Nistkasten aufgrund einer  notwendigen Gehölzrodung entfallen,  so ist  gleichartiger  Ersatz im

Geltungsbereich oder den angrenzenden Bereichen zu schaffen.

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder  Tötung  von  Tieren  oder  ihrer  Entwicklungsformen.  Abweichend  davon  liegt  ein  Verbot  nicht  vor,  wenn  die
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Eingriffsbereiches wurden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten registriert.

Eine Beschädigung oder Zerstörung kann somit ausgeschlossen werden.

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

(Erhebliches  Stören  von  Tieren  während  der  Fortpflanzungs-,  Aufzucht-,  Mauser-,  Überwinterungs-  und
Wanderungszeiten.  Abweichend davon liegt  ein Verbot nicht  vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die an das Plangebiet angren-

zenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten.

 Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.

 Verbotstatbestände zu o. g. Gesetzmäßigkeiten werden einschlägig und damit die Durchführung von

CEF-Maßnahmen notwendig.
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 3.4 Reptilien (Reptilia)

Ein  Vorkommen  nahezu  aller  planungsrelevanter  Arten  ist  im  Wirkungsbereich  des  Vorhabens

auszuschließen. Dies begründet sich mit der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes

der  Art  (V)  und  durch  nicht  vorhandene  Lebensraumstrukturen  für  ein  geeignetes  Habitat  der  Art  im

Planungsraum (H).  Das ZAK nennt  die  Zauneidechse (Lacerta  agilis)  als  zu  berücksichtigende Art.  Die

Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tabelle 8: Abschichtung der Reptilienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 8

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Schlingnatter Coronella austriaca + ? + + +

X X Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis - - - - -

! ? Zauneidechse Lacerta agilis + - - - -

X X Westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata + + + + +

X X Mauereidechse Podarcis muralis + + + + +

X X Aspisviper Vipera aspis ? ? ? ? ?

X X Äskulapnatter Zamenis longissimus + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Zur Ökologie der Zauneidechse (Lacerta agilis)

Lebensraum

• Ursprüngliche Steppenart der halboffenen Landschaften;

• Trocken-warme und südexponierte Lagen, meist in 
ökotonen Saumstrukturen oder in Brachen oder 
Ruderalen;

• Auch in extensiven Grünlandflächen, Bahndämmen, 
Abbaustätten;

• Benötigt Mosaik aus grabbarem Substrat, 
Offenbodenflächen, Verstecken (Holzpolder, Steinriegel, 
Trockenmauern).

Abbildung  8:  Verbreitung der  Zauneidechse
(Lacerta  agilis)  in  Baden-Württemberg  und
die  Lage  des  Untersuchungsgebietes  (roter
Pfeil).

Verhalten

• Ende der Winterruhe ab Anfang April;

• tagaktiv;

• Exposition in den Morgenstunden;

• Grundsätzlich eher verborgener Lauerjäger.

Fortpflanzung

• Eiablage ab Mitte Mai bis Ende Juni, mehrere Gelege 
möglich;

• Eiablage in gegrabener und überdeckter Mulde;

• Jungtiere erscheinen ab Ende Juli und August.

Winterruhe

• Ab Mitte September, Jungtiere zum Teil erst im Oktober;

• Quartiere sind Nagerbauten, selbst gegrabene Höhlen, 
große Wurzelstubben und Erdspalten

Verbreitung in 
Bad.-Württ.

• In allen Landesteilen von den Niederungen bis in die 
Mittelgebirge (ca. 850 m ü. NHN).

8 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Das ZAK für Schömberg listet die Zauneidechse (Lacerta agilis), wohingegen die LUBW keine aktuellen oder

ehemaligen Vorkommen der Art für den Quadranten des Messtischblattes 7718(SO) nennt (siehe Abbildung

8, roter Pfeil).

Bei den Begehungen wurden blütenreiche Grünlandflächen für eine Insektenvielfalt als Nahrungsgrundlage

und Unterschlupfmöglichkeiten wie Holzstapel, Steinriegel, etc. innerhalb des Untersuchungsgebietes vor-

gefunden, die der Zauneidechse grundsätzlich als Lebensraum dienen könnten. Ungestörte grabbare und

sonnenexponierte Sandflächen als geeignete Eiablageplätze fehlen hingegen auf der Fläche. Bei den po-

tenziell geeigneten Steinhaufen und Holzstapeln handelt es sich fast ausschließlich um die Materiallagerflä-

chen eines im südlichen Teil  des Geltungsbereiches ansässigen Garten-  und Landschaftsbauunterneh-

mens. Während der Begehungen wurde das Gebiet intensiv nach Zauneidechsen abgesucht. Es gelangen

jedoch keine Nachweise oder Hinweise (Kotspuren, Häutungsreste, Nahrungsreste) für das Vorkommen

der Art. Auch ein Nachweis anderer planungsrelevanter Reptilienarten im Gebiet gelang nicht. Vor allem die

potenziell als Lebensraumstruktur geeigneten Steinhaufen unterliegen größeren Störungen durch Umlage-

rung von Materialien und menschliche Aktivitäten auf dem Betriebshof.

Ein Vorkommen der vom ZAK aufgeführten Zauneidechse (Lacerta agilis) und anderer planungsrelevanter

Arten wird ausgeschlossen.

 Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort

sowie den Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlos-

sen und ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5

BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.

 Verbotstatbestände zu o. g. Gesetzmäßigkeiten werden einschlägig und damit die Durchführung von

CEF-Maßnahmen notwendig.
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 3.5 Wirbellose (Evertebrata)

 3.5.1 Käfer (Coleoptera)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht

vorhandener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Eremit (Osmoderma eremita) als zu berücksichtigende Art. Die Felder im Bereich der

Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tabelle 9: Abschichtung der Käferarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Ha-
bitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 9.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Vierzähniger Mistkäfer Bolbelasmus unicornis ? ? ? ? ?

X X Heldbock Cerambyx cerdo + - - - -

X X Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus ? ? ? ? ?

X X Breitrand Dytiscus latissimus ? ? ? ? ?

X X Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer Graphoderus bilineatus ? - ? ? -

! ? Eremit Osmoderma eremita + - - - -

X X Alpenbock Rosalia alpina + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Für den Juchtenkäfer nutzbare Bäume mit Totholzanteilen bzw. großen Mulmkörpern als Larvalhabitat (vgl.

Folgende Tabelle zur Ökologie der Art) fehlen innerhalb des Plangebietes vollständig. Ein Vorkommen der

Art ist im Raum Schömberg nicht bekannt. Ein Vorkommen der Art im Wirkungsbereich des Planungsraumes

wird ausgeschlossen.

9 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Zur Ökologie des Eremiten (Osmoderma eremita) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Gebiet.

Lebensraum

• Die Art besiedelt wärmebegünstigte Lagen;

• nutzt besonnte alte (Laub-)Bäume in Alleen, Parks, 
Flussauen;

• Habitate in vitalen Bäume mit gleichzeitig großen 
Mulmhöhlungen (> 50 Liter);

• die Art bleibt dem Mulmkörper über zahlreiche 
Generationen standorttreu.

Abbildung 9: Verbreitung des Eremiten 
(Osmoderma eremita) in Baden-Württemberg
und die Lage des Untersuchungsgebietes 
(roter Pfeil).

Flugzeit • Mai – September (Oktober).

Fortpflanzung

• Imagines erscheinen im Juli sichtbar am Mulmkörper;

• Eiablage in den Kernzonen des Mulmkörpers;

• Larvalentwicklung 3 – 4 Jahre;

• Nahrung sind verpilzte Holzreste.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Landesweit sind nur einzelne und verinselte Vorkommen 
der Art dokumentiert.

• Aufgrund der verborgenen Lebensweise, der geringeren 
Beachtung in der Vergangenheit sowie der wenigen 
Spezialisten für eine sichere Taxierung wird eine weitere 
Verbreitung der Art vermutet

 Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort

sowie den Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlos-

sen und damit kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

 Verbotstatbestände zu o. g. Gesetzmäßigkeiten werden einschlägig und damit die Durchführung von

CEF-Maßnahmen notwendig.
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 3.5.2 Schmetterlinge (Lepidoptera)

Ein  Vorkommen  fast  aller  planungsrelevanter  Arten  dieser  Gruppe  im  Wirkungsbereich  wird  entweder

aufgrund der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund

nicht vorhandener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous) als zu berücksichtigen-

de Art. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tabelle  10: Abschichtung der Schmetterlinge des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und
den Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 10.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero - - - - -

X X Haarstrangeule Gortyna borelii + ? + + +

X X Eschen-Scheckenfalter Hypodryas maturna - - - - -

X X Gelbringfalter Lopinga achine - - - - -

X X Großer Feuerfalter Lycaena dispar + + + + +

X X Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle + + + + +

X X Schwarzfleckiger Ameisenbläuling Maculinea arion + - - - -

! ? Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous + + ? + +

X Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius + + ? + +

X X Apollofalter Parnassius apollo - - + - -

X X Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne + - + + -

X X Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina + ? ? + ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Der aufgeführte  planungsrelevante Dunkle  Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling ist  an das Vorhandensein  der

artspezifischen Raupenfutterpflanze, dem Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), gebunden (siehe

Tabelle 11). Aufgrund der Nennung im ZAK für Schömberg sowie ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung,

wird die Art einer Einzelbetrachtung unterzogen. Diese erfolgt im Anschluss an die nachfolgende Tabelle.

Tabelle 11: Die planungsrelevanten Tagfalter nach dem Zielartenkonzept, ihre Flugzeiten und Raupenfutterpflanzen

Deutscher Name Wiss. Bezeichnung Flugzeit Raupenfutterpflanzen

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous A7 - M8 Großer Wiesenknopf

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Flugzeit: A: Anfang M: Mitte E: Ende 5: Mai 6: Juni 7: Juli 8: August 9: September

Raupenfutterpflanzen: FETT gedruckt sind im Gebiet vorkommende Arten.

10 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Zur Ökologie des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausithous)

Lebensraum

• Offenlandart mit Besiedlung von extensivem Grünland;

• bevorzugte Biotopstrukturen sind feuchte Mähwiesen, 
Grabenränder und junge Feuchtwiesenbrachen;

• Wiesenknopf ist sowohl Larvenfutterpflanze als auch Falter-
Nektarquelle.

Abbildung  10:  Verbreitung  des  Dunklen
Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings  (Maculinea
nausithous) in  Baden-Württemberg  und  die
Lage  des  Untersuchungsgebietes  (roter
Pfeil).

Flugzeit
• Anfang Juli bis Mitte August;

• eine Falter-Jahresgeneration.

Fortpflanzung

• Monophagie mit Fixierung auf den Großen Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis);

• Eiablage meist 1 – 4 (-6) in die aufgehenden Einzelblüten;

• 2. Raupenstadium schmarotzend an der Brut der Rotgelben 
Knotenameise (Myrmica rubra). Die Raupen lassen sich durch 
die Ameisen in den Bau eintragen;

• das Ameisennest wird erst nach dem Schlupf zum Falter 
verlassen.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Verbreitungsschwerpunkte sind die Oberrheinebene, der 
Kraichgau, das Bodenseegebiet und Teile des Schwäbisch-
Fränkischen Waldes;

• Gesamtpopulation zurzeit stabil;

• zahlreiche vitale Kernpopulationen vorhanden.

Die  für  den  Dunklen  Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  nutzbare  Raupenfutterpflanze  ist  innerhalb  des

Geltungsbereiches mit einem größeren Bestand vertreten. Das für die weitere Larvalentwicklung essentielle

Vorhandensein  der  Wirtsameise  konnte  innerhalb  des  Plangebietes  nicht  bestätigt  werden,  wobei  die

Suche  nach  Nestern  der  Roten  Knotenameise  sehr  schwierig  ist.  Ein  Vorkommen  des  Dunklen

Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings ist entsprechend der LUBW im Quadranten 7718(SO) und den umgebenden

Nachbarquadranten nicht bekannt. Die Verbreitungsgebiete der Art liegen eher in den wärmebegünstigten

Bereichen  der  Oberrheinebene,  des  Kraichgaus  und  des  Bodenseegebietes.  Auch  die  Kescherfänge

während der Falter-Flugzeit ergaben keinen Nachweis und keinen Hinweis auf das Vorkommen der Art im

Untersuchungsgebiet.  Ein  Vorkommen  des  Dunklen  Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings  und  anderer

planungsrelevanter  Schmetterlingsarten  im  Wirkungsbereich  des  Planungsraumes  wird  somit

ausgeschlossen.

 Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort

sowie den Untersuchungsergebnissen wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlos-

sen und damit kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

 Verbotstatbestände zu o. g. Gesetzmäßigkeiten werden einschlägig und damit die Durchführung von

CEF-Maßnahmen notwendig.
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 4 ERGEBNIS DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

Tabelle 12: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keines

Vögel betroffen - potenzieller Verlust von Brutplätzen für kleine 
höhlenbrütende Arten durch die Entfernung von 
Nistkästen

Säugetiere (mit Fledermäusen) nicht betroffen keines

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Wirbellose nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben und unter

Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen kein Verstoß gegen 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

vorbereitet wird:

 4.1 Vermeidungsmaßnahmen

• Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sollten notwendige Gehölzrodungen lediglich außerhalb

der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht in der Zeit vom 01. März bis

zum 31. Oktober, durchzuführen.

• Sollten  im Rahmen der  Baumaßnahme Nistkästen  an  Bäumen entfernt  werden  müssen,  so  ist

hierfür jeweils ein gleichartiger Ersatz zu schaffen.

Aufgestellt: Bearbeitung:

Oberndorf, den 03.11.2017 Laura Reinhardt Dipl.-Biol.

Thomas Grözinger, Dipl.-Ing. (FH)

Freier Landschaftsarchitekt
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ZIELARTENKONZEPT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Tabelle 13: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung ZAK-
Status

Krite-
rien ZIA

Rote Liste
FFH-RL §§

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus LA 2 - 1 1 II, IV §§

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA 2 - 1 R II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB 2a, 3 - 3 2 II, IV §§

Biber Castor fiber LB 2, 4 x 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Fransenfledermaus Myotis natteri LB 2 - 3 2 IV §§

Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 IV §§

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Großes Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 II, IV §§

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 IV §§

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 x 3 1 - §

Grauammer Emberiza calandra LA 2 - 3 2 - §§

Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - §§

Kornweihe Circus cyaneus LA 2 - 2 1 I §§

Raubwürger Lanius excubitor LA 2 x 2 1 - §§

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 x 2 2 - §

Wachtelkönig Crex crex LA 2 x 2 1 I §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Alpensegler Apus melba N 5 - R - - §

Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 3 - §§

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Dohle Corvus monedula N 6 - - 3 - §

Feldlerche Alauda arvensis N 6 - 3 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Kuckuck Cuculus canorus N 6 - V 3 - §

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - V 3 - §

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - V 3 - §

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§

Steinkauz Athene noctua N 6 - 2 V - §§

Zielarten Amphibien und Reptilien

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§

Zielarten Tagfalter und Widderchen

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Du. Wie. Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous LB 3 x 3 3 II, IV §§
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Tabelle 13: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Zielarten Totholzkäfer

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LB 2 - 2 2 II*, IV §§

Zielarten Sonstiger Artengruppen

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL §§

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - V 3 IV §§

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - oE G IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G I IV §§

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 IV §§

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand 2009): 

LA Landesart  Gruppe  A;  vom Aussterben  bedrohte  Arten  und  Arten  mit  meist  isolierten,  überwiegend  instabilen  bzw.  akut
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien: Einstufungskriterien):

Zur  Einstufung  als  Landesart:  1  (sehr  selten);  2  (hochgradig  gefährdet);  3  (sehr  hohe  Schutzverantwortung);  4
(landschaftsprägende Habitatbildner).

Zur  Einstufung  als  Naturraumart:  2a  (2,  aber  noch  in  zahlreichen  Naturräumen  oder  in  größeren  Beständen);  5  (hohe
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deut liche Ausdehnung ihrer
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D / BW: Gefährdungskategorie in Deutschland / Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung,
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der
Angaben  wird  keine  Gewährleistung  übernommen,  zu  den  aktuellen  Einstufungen  siehe  Wisia  Datenbank  des  BfN:
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien  (Die  Einzeldefinitionen  der  Einstufungskriterien  sind  zwischen  den  Artengruppen  sowie  innerhalb  der
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

G Gefährdung anzunehmen

R (extrem) seltene Arten und/oder Arten mit geographischer Restriktion, abweichend davon bei Tagfaltern: reliktäres Vorkommen
oder isolierte Vorposten

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

! besondere nationale Schutzverantwortung

oE ohne Einstufung
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